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Verweisung an das zuständige Gericht.
§ 355

Wird ein Urteil aufgehoben, weil das Gericht der vori
gen Instanz sich mit Unrecht für zuständig erachtet hat, 
so verweist das Revisionsgericht gleichzeitig die Sache an 
das zuständige Gericht.

Urteilsverkündung.
§ 356

Die Verkündung des Urteils erfolgt nach Maßgabe des 
§ 268.

Erstreckung auf Mitverurteilte.
§357

Erfolgt zugunsten eines Angeklagten die Aufhebung des 
Urteils wegen Gesetzesverletzung bei Anwendung des 
Strafgesetzes, und erstreckt sich das Urteil, soweit es auf
gehoben wird, noch auf andere Angeklagte, welche die 
Revision nicht eingelegt haben, so ist zu erkennen, als 
ob sie gleichfalls die Revision eingelegt hätten.

Bindende Kraft des Revisionsurteils.
Reformatio in peius.

§ 358
(1) Das Gericht, an welches die Sache zur anderweiten 

Verhandlung und Entscheidung verwiesen ist, hat die 
rechtliche Beurteilung, welche der Aufhebung des Urteils 
zugrunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung zugrunde 
zu legen.

(2) War das Urteil nur von dem Angeklagten oder zu 
seinen Gunsten von der Staatsamvaltschaft oder von 
einer der im § 298 bezeichneten Personen angefochten 
worden, so darf das neue Urteil eine härtere Strafe als 
die in dem ersteren erkannte nicht verhängen. Die An-


	Verweisung an das zuständige Gericht.

	Urteilsverkündung.

	Erstreckung auf Mitverurteilte.

	Bindende Kraft des Revisionsurteils.

	Reformatio in peius.


